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Auf die europãische Patentanmeldung Nr. 82 101 792.8, die 

am 6. März 1982 mit deutscher Priorität vom 22. April 1981 

angemeldet worden war, wurde am 14. November 1984 das 

europäische Patent Nr. 0 063 232 auf der Grundlage von 
acht Ansprüchen erteilt. 

Gegen die Patenterteilung. legten die Firmen 

Rigips GmbH und 

VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht" 

am 21. Juni 1985 bzw. am 8. August 1985 wegen rnangelnder 

erfinderischer Tätigkeit, die zweite Einsprechende auch 

wegen mangelnder Neuheit Einspruch em. Sie stützten sich 

dabei auf eine Reihe von DokuTnenten, von denen zuletzt nur 
noch die folgenden eine Rolle spielten: 

(1) DE-B-2 264 075, 

GB-A-569 596 und 

DE-A-2 351 084. 

III 	Mit Zwischenentscheidung vom 13 Oktober 1987 stelite die 

Einspruchsabteilung fest, dal3 der Aufrechterhaltung des 
Streitpatentes in geänderteiu Umfang, basierend auf einem 

während des Einspruchsverfahrens vorgelegten neuen An- 

spruch 1 keine Einspruchsgründe mehr entgegenstehen. 
Dieser lautet: 

"Selbstnivellierende Mörtelinischung enthaltend ein Mage-

rungsxnittel, synthetischen Anhydrit, Zement, Calciumsul-

fathalbhydrat als Bindemittel, Anregersalz, VerflUssiger 
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2 	T 459/87 

und Wasser, dadurch gekennzeichnet, daB sie zu 67 bis 80 % 

natürlichen Anhydrit mit normaler Kornverteilung ab 0 mm 

und einem Maximalkorn zwischen 0,8 und 1,8 mm als Ma-

gerungsmittel enthält, wobei 10 bis 20 % synthetischer An-

hydrit, 4 bis 7 % Zement, 3 bis 7 % cr-Calciumsulfathalb-

hydrat, 0,4 bis 0,8 % Kaliumsulfat als Anregersalz, 0,01 

bis 0,2 % Verflüssiger vorgesehen sind und ein Wasser/ 

Feststoff-Verhältnis 0,13 - 0,2 eingestellt ist, wobei das 

Gewichtsverhältnis Zernent/Kaliumsulfat von 5 - 17,5 be-

tràgt und die Prozentangaben Gewichtsprozente bedeuten und 

sich auf den Feststoffgehalt beziehen." 

Der ebenfalls unabhängige Anspruch 8 richtet sich - mit 

dern unveränderten Wortlaut seiner erteilten Fassung - auf 

einen Estrich, hergesteilt aus einer entsprechenden Mör-

telrnischung. 

IV. 	Die Zwischenentscheidung stelit fest, daB der so definier- 

te Patentgegenstand formal zulässig sowie neu sei und ge-

genUber dern nachgewiesenen Stand der Technik auf erf in-

derischer Tätigkeit beruhe. Dazu wird im wesentlichen aus-

geführt, zwar sei aus (9) und (10) die Verwendung von Na-

turanhydrit in Estrichen bekannt, wobei dessen feinkörni-

ger Teil (angeregt durch K2SO4) als Bindeniittel und der 

grobkörnige Teil als Zuschlag dienen; dort handle es sich 

jedoch urn Estriche, die ausschlie8lich oder Uberwiegend 

aus Naturanhydrit bestehen, keine zusätzlichen Bindernittel 

(z. B. Zernent, a-Calciumsulfathalbhydrat und synthetischen 

Anhydrit) enthalten und auch nicht selbstnjvelljerend 

seien. Die Verwendung von gernahlenem Naturanhydrit statt - 

wie nach (1) - Sand als Magerungsrnittel in selbstnivel-

lierendern Estrich sei hierdurch nicht nahegelegt worden, 
weil der Fachrnann habe erwarten müssen, daB der Feinanteil 

eines solchen Anhydrits als Bindernittel fungieren würde, 

wodurch er dem Magerungsrnittel entzogen würde, was zu 
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3 	 T 459/87 

einer Entmischung An1a6 gäbe. Eine soiche Verwendung werde 
auch erst unter den beanspruchten besonderen Bedingungen, 

insbesondere durch die Mitverwendung synthetischen An-
hydr its, ermógl icht. 

Gegen diese Entscheidung hat die eine Einsprechende (Be-

schwerdeführerin) am 5. Dezember 1987 unter gleichzeitiger 
Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben 

und diese mit Beschwerdebegründung vom 11. Februar 1988 

sowie späteren Ausführungen, sinngemä8 wie folgt, be-
gründet: 

Der anspruchsgemäl3 als Magerungsmittel dekiarierte An-
hydrit sei seiner Natur nach ein Bindemittel, dessen Akti-

vität hauptsächlich von seiner KorngräBe abhänge, wobel 

überdies synthetischer Anhydrit leichter anregbar sei als 

natUrlicher. Auch in (9) seien bereits selbstnivelljerende 

Estrichmischungen angesprochen. Aus diesem Dokunient gehe 

die Herstellung elner Estrichmischung aus grobkörnigein, 
als Magerungsmittel wirkendem und aus feinkörnigem, als 

Bindemittel dienendein Anhydrit hervor; demgegenUber bringe 

das Streitpatent nichts nennenswert Neues, zumal die Aus-

wahi des Anregers (K2SO4) dem Fachmann freigestelit blel-

ben niüsse. Ferner zieht die BeschwerdefUhrerjn noch als 
neues Dokument 

(14) DIN-Norm 4208 

sowie europäische und deutsche Rechtsprechung heran, urn 
ihren Standpunkt zu stützen. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) bestreitet, daB 

es sich bei den in (9) beschriebenen Mörtelniischungen urn 
selbstnivel].jerende handle, und weist im wesentlichen 

darauf hin, daB es für die beanspruchte selbstnivellie-
rende Mörtelinischung wesentlich sei, Naturanhydrit zusam-

men mit einein Bindemittel, bestehend aus Zement, a- 
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Calciuinsulfathalbhydrat und mittels Kaliumsulfat ange-

regtem synthetischen Anhydrit, einzusetzen, wodurch die 

Bindemitteleigenschaften des feinkörnigen Naturanhydrit-
anteils zugunsten des rascher wirkenden Bindemittelge-

misches zurückgedrängt, eine Entmischung vermieden werde 

und der Naturanhydrit als Magerungsmittel fungiere. 

Die zweite Einsprechende, die nicht Beschwerde erhoberi 
hat, halt diese Darstellung der Wirkungsweise für un-

richtig (Eingabe vom 10. Oktober 1988) und bezweifelt 

demgemäl3 das Eintreten der geltend gemachten Effekte. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben und das erteilte Patent zu wider-
rufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurück-
zuweisen. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie ist somit zulässig. 

Die angefochtene Entscheidung hat die vorliegenden geãn-
derten Unterlagen mit eingehender Begründung als formal 
zulãssig angesehen. Die Kammer sieht keinen AnlaB, von der 

dortigen Beurteilurig abzugehen. Da diese im Beschwerdevor-
bringen nicht mehr angegriffen wird, erUbrigen sich nãhere 
AusfUhrungen hierzu. 

Das Dokument (14) hat die Beschwerdeführerjn erstmals in 
der Beschwerdebegründung, also verspätet herangezogen. Da 

Kopie hiervon nicht vorgelegt wurde und eine besondere 
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Relevanz von (14) unter Heranziehung der diesbezüglichen 

Ausführungen nicht erkennbar ist, sieht sich die Kammer 

nicht dazu veranlaBt, dieses Dokument geniäB Art. 114 (1) 

EPU zu berucksichtigen. 

Als nächstliegender Stand der Technik, von dem auch das 

Streitpatent ausgeht, ist nach Auffassung der Kammer (1) 

anzusehen, das eine selbstnivellierende Mörtelmischung 

auf der Basis von Zement und Sand unter Zusatz von An-

hydrit und/oder Gips in einem Gewichtsverhältnis zuni 

Zement von mindestens 1 : 1 sowie u. a. Na2SO4 als Anreger 

enthält. An dieser Mischung wurden die Festigkeitswerte 

der resultierenden Estriche als unbefriedigend enipfunden. 

• 	Die dein Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe kann soniit 

darin gesehen werden, elne Mischung vorzuschlagen, die 

• 	unter Beibehaltung des guten selbstnivellierenden FlieJ3- 

verhaltens zu Estrichen mit höhererFestigkeit führt. 

Als Lösung dieser Aufgabe stelit das Streitpatent eine 

Mörtelmischung mit folgenden Merknialen bereit: 

Als Magerungsniittel enthält die Mischung 67 bis 80 % 

naturlichen Anhydrit mit normaler Kornverteilung ab 

0 mm und einem Maxinialkorn zwischen 0,8 und 1,8 nun, 

als Bindeniittel ein Geinisch von 10 bis 20 % syn-

thetischeni Anhydrit zusannuen mit 0,4 bis 0,8 % K2SO4 

als Anreger, von 4 bis 7 % Zement und von 3 bis 7 % 

a-Calciumsulfathalbhydrat (es ergibt sich sonmit em 

Gèwichtsverhältnis Zement zu K2SO4 von 5 bis 17,5); 

ferner 
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(C) 0,01 bis 0,2 % VerflUssiger, bei einem Wasser/Fest-

stoff-Verhältnis von 0,13 bis 0,2. 

Die Prozentangaben sollen sich dabei auf Gewichtsprozente 

des Feststoffantejls beziehen. 

Auf Grund der unwiderlegten Darlegungen in der Beschrei-

bung des Streitpatentes (vgl. Spalte 1, Zeile 55, bis 

Spalte 2, Zeile 15, in Verbindung mit dern Beispiel, ins-

besondere Spalte 4, Zeilen 41 bis 53) ist es glaubhaft, 

daB die bestehende Aufgabe auch tatsächlich gelôst wird. 

Der beanspruchte Lösungsvorschlag ist schon deswegen neu, 

weil im Stand der Technik natürlicher Anhydrit, insbe-

sondere soicher mit feiner Körnung, noch nicht als Ma-

gerungsmittel für selbstnivellierende Mörtelmischungen 

beschrieben ist. Nãhere AusfUhrungen hierzu erübrigen 

sich, da die Neuheit zuletzt nicht mehr bestritten wurde. 

Es bleibt zu untersuchen, ob es für den Fachmann ange-

sichts der bestehenden Aufgabe nahelag, die beanspruchte 

Zusammensetzung zu wählen, oder ob damit eine erfinde-

rische Tätigkeit verbunden war. 

8.1. 	Dem nächstkommenden Stand der Technik (1) ist keinerlei 

Hinweis zu entnehmen, natürlichen Anhydrit, insbesondere 

soichen spezieller Körnung gemäB Merkmal (A), als Ma-

gerungsrnittel einzusetzen, urn die Festigkeit des Mörtels 

zu erhöhen, erst recht nicht in Verbindung mit einem Bin-

demittelgemisch gernãB Merkrnal (B) und/oder mit einem Ver-

flüssigeranteil oder Wasser/Feststoff-Verhältnis gemãl3 
Merkmal (C). 

8.2. 	Die Dokumente (9) und (10) behandeln zwar Mórtelmassen, 

die Naturanhydrit als wesentlichen Bestandteil enthalten, 

obgleich nicht als Magerungsrnittel. 
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7 	 T 459/87 

8.2.1. Im einzelnen beschreibt (9) eine Mischung aus grobgemah-

lenem und feingeinahienem Anhydrit, ohne Erwähnung einer 

zusätzlichen Bindemitteibeigabe. Entgegen der Meinung der 

Beschwerdeführerin (siehe z. B. Eingabe vom 7. September 

1988, Seite 5, Absatz 2) und in Ubereinstimmung mit der 

• 

	

	 angefochtenen Entscheidung (vgl. Seite 8, Absatz 1) 1st 

festzuhalten, daB es sich bei den Estrichen nach (9) urn 
• 	 soiche handelt, die festgestampft und mit Abrieblatte und 

Kelie bearbeitet werden müssen. Es 1st nicht ersichtlich, 

wieso die von der Vorinstanz angezogene Stelle von (9) 

(Seite 6, Zeilen 58 bis 64) nur in einem speziellen Zu-

sammenhang gelten soil (Eingabe vom 7. September 1988, 

Seite 5,. Zeilen ii bis 8 von unten), wird doch der be-

treffende Absatz von (9) durch die Worte "In laying a 
floor according to the invention .. ." eingeleitet. Wenn es 

•sich nach (9) urn selbstnivellierende Mischungen handelte, 

ware nicht einzusehen, warum diese in der angegebenen 

Weise bearheitet werden soliten. Handelt es sich aber, wie 

dargelegt, bei (9) nicht urn selbstnivellierende Mischun-

gen, so wird, der Fachmann, der soiche hinsichtlich ihrer 

Festigkeitswerte zu verbessern sucht, jedenfalls nicht 

ohne besonderen Grund Merkmale aus (9) heranziehen. 

8.2.2. Ein soicher Grund ist nicht erkenbar; im Gegenteil muBte 

der Fachmann von dem Versuch, geinahienen Naturanhydrit als 

Magerungsmittei einzusetzen, eher durch die Erwartung ab-

gehalten werden, daB dessen Feinanteil als Bindemittel 

wirken und dadurch einer Entinischung Vorschub leisten 

könnte. Tatsächlich wird ja auch die Verwendung von An-

hydrit als Magerungsinittel geinàB Merkmal (A) des Streit-

patents erst zielfUhrend durch funktionelles Zusainnien-

wirken mit Merknial (B) - einem Bindeniittelgeinisch, das 

rascher abbindet als der feinkörnige Anhydrit -, indem 

dieser dadurch als Magerungsmittel mm wesentlichen erhal- 
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ten bleibt (vgl. die AusfUhrungen der Beschwerdegegnerin 

in der Eingabe vom 13. Februar 1986, Seite 5, Absatz 2, 

bis Seite 6, Absatz 2, sowie vom 12. November 1986, 

Seite 4, Absatz 1). Die Verwendung von Naturanhydrit als 

Magerungsmittel zur Erhöhung der Festigkeitseigenschaften 

selbstnivellierender Mãrtelmischungen wurde daher durch 

(9) nicht nahegelegt. 

8.2.3. Bei dein Einwand der zweiten Einsprechenden (vgl. Eingabe 

voni 10. Oktober 1988, Seite 1), in Wahrheit binde fein-

teiliger Naturanhydrit rascher ab als synthetischer An-

hydrit sowie Zement und Gips, handelt es sich um eine 

durch keinerlei Beleg gestützte b1o1e Behauptung, die die 

glaubwUrdigen, durch die Lôsung der bestehenden Aufgabe 

gestützten AusfUhrungen der Beschwerdegegnerin nicht ent-

kräften kann. Die Kanuner hat bereits entschieden, daB mm 

Fall entgegengesetzter Tatsachenbehauptungen un Em-

spruchsverfahren die Beweislast auf Seiten des 

Einsprechenden liegt (T 219/83, "Zeolithe/BASF", AB1. EPA 

1986, 211, insbesondere Abschnitt 13). Der genannte Em-

wand kann somit nicht gehört werden. 

8.2.4. Ahnliches gilt hinsichtlich (10): Auch hier werden keine 

ausreichend selbstnivellierenden Mischungen beschrieben; 

vgl. angefochtene Entscheidurig, Seite 8, Zeilen 2 bis 3; 

sowie (10), Anspruch 1, Zeilen 10 bis 11, in Verbindung 

mit Seite 6, Zeilen 6 bis 8. Offenbart sind Mischungen, 

die fast ausschlieBlich (98,4 Gew.-% in beiden Beispielen) 

aus Anhydrit bestehen, wobei u. a. zur Verbesserung der 

Festigkeit (Seite 2, letzte vier Zeilen) Kórnung eines be-

stimmten Bereichs (Anspruch 1, letzte neun Zeilen) vorge-

schiagen wird. Die Verwendung von Anhydrit als Magerungs-
mittel in selbstnivellierenden Mischungen wird hierdurch 

umso weniger nahegelegt, als mm Anspruch 1, Zeile 3, aus-
drücklich das Fehien eines Magerungsmittels hervorgehoben 
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wird. Solite aber ein Fachinann dennoch durch (10) auf den 
Gedanken gebracht worden sein, im Sinne von Merkmal (A) 

des Streitpatents Anhydrit entsprechender Kärnung als Ma- 

• 	- - 	gerungsinittel zu versuchen, so hätte ein soicher Versuch 
. 

	

	ohne gleichzeitige Verwirklichung mindestens von Merkmal 

(B) fehlschlagen rnüssen, wie oben in Unterabschnitt 8.2.2 

• ausgefuhrt. Für den Einsatzeines Bindemittelgemisches mit 

elner- Zusàinmensetzung gemäl3 (B) enthält jedoch - abgesehen 

von der Erwähnung von K2SO4 -(10) keinerlei Anregung. 

8.2.5. Der ubrige Stand der Technik liegt weiter ab und kann die 

. Kombination der Merkrnale (A) und (B) ebenfalls nicht na-

helegen Darauf, ob auch Merkmal (C) einen Beitrag zur 

erfinderischen Tatigkeit leistet, komint es unter diesen 
: - - 	Umständen nicht rnehr an. Nach aliem beruht der Gegenstand- 

von Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit. 

9 	Anspruch 8 beruht auf dent gleichen Erfindungsgedanken wie 
- 	Anspruch 1 und 1st daher gleichfalls patentfähig. 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 werden von Anspruch 1 ge-
tragen. 

- Die angezogenen Beschwerdeentscheidungen des EPA T 192/82 

und T 176/84 betreffen Sachverhalte, die mit dent vorlie-

genden nicht vergleichbar waren: Weder liegt hier erkenn-

bar eine "Einbahnstral3ensituation" vor, noch geht es urn 

die Heranziehung benachbarter oder übergeordneter tech-

nischer Gebiete, sondern einzig urn die Frage, ob es - ins-

besondere auf Grund von (9) und (10) - nahelag, zur Ver-

besserung der Festigkeitseigenschaften selbstnivellieren-
der Mórtelmischungen natürlichen Anhydrit bestimrnter Kör- 

- nung als Magerungsmittel in Verbindung mit einent Binde-

rnittelgemisch gernãl3 (B) sowie mit dent weiteren Merkmal (C) 
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einzusetzen. Diese Frage ist, wie oben dargelegt, zu ver-

neinen. 

12. 	Die Beschwerdeführerin stützt sich in ihrer Argumentation 

auch wiederholt und nachdrücklich auf deutsche Praxis und 

Rechtsprechung, obwohl sie richtig erkennt, daB das EPA 

hieran nicht gebunden ist. Die Kammer hat die betreffenden 

Ausführungen geprUft; sie ist dabei aber zu keinem für die 

Beschwerdeführerin günstigeren Ergebnis als anhand ihrer 

eigenen, in den vorhergegangenen Abschnitten wiedergege-

benen Uberlegungen gelangt. 

12.1. Der BeschluB des Deutschen Patentanits voin 28. Novem- 

ber 1984 stützt sich zwar mm wesentlichen auf den gleichen 

Stand der Technik wie das vorliegende Verfahren, insbeson-

dere auf die Dokumente (1) und (9) - dort mit (1) bzw. (2) 

bezeichnet. Er gelangt zu dem Ergebnis, die dort bean- 

spruchte, ähnlich wie hier definierte Erfindung habe auf 

Grund dieser beiden Entgegenhaltungen nahegelegen, ohne 

jedoch darzutun, weshaib der Fachmann gerade diese beiden 

Lehren kombiniert haben solite (vgl. hierzu die obigen 

Unterabschnitte 8.2.1 und 8.2.2); der angezogene BeschluB 

vermag die Kammer daher nicht zu überzeugen. Auf Grund 

weicher Erwägungen ihn die dort unterlegene Patentin-

haberin nicht angefochten hat, ist für das vorliegende 

Verfahren ohne Bedeutung und kann daher dahingestelit 

bleiben. 

12.2. Was die Bezugnahme auf deutsche Rechtsprechung und Lite-

ratur zur Neuheit (vorletzter Absatz der Beschwerdebe-

gründung) und zur Auswahl (Schriftsatz vom 7. Septem-

ber 1988, Seite 2, letzter Absatz bis Seite 3, Zeile 7) 

mit dem vorliegenden Fall zu tun haben soil, ist nicht 

ersichtlich. mm übrigen weicht gerade in diesen beiden 

Fragen die deutsche Rechtsprechung nicht nur von der- 
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jenigen des EPA ab, sondern sie unterscheidet sich auch, 

soweit dies der Kammer bekannt 1st, von der gieicherináf3en 

zu berUcksichtigenden nationalen Rechtsprechung der an-

deren Vertragsstaaten, so daB die Kammer sich nicht ver-

anlaBt sieht, sich in besonderem MaB an ihr zu orien-

tieren. 	. 	. . 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: Der Vorsitzende: 
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